
An den Villach, am 14.02.2024

Magistrat der Stadt Villach

Rathaus

9500 Villach

Prüf̈antrag an den Kontrollaüsschüss gemä  78 Abschnitt 3 Villacherß §

Stadtrecht:

Prüf̈üng der transparenten Tarifgestaltüng der Villacher Volkshaü̈ser„  “  

Sehr geehrte Damen und Herren,

der aktuelle Schlussbericht Subventionen Volkshaüser“ des Stadtrechnungshofes, bleibt die„

Antwort auf die Frage schuldig, ob die auf Anfrage“-basierende Raumvermietung, durch„

den mit of̈fentlichen For̈dermittel ausgestatteten Verein Villacher Vol̈kshaüser, in anderen

Stad̈ten und Gemeinden ebenfalls ub̈lich ist. Die Frage dran̈gt sich vor allem deswegen auf,

da die Stadt Villach zum Beispiel bei ihrer Schulraumvermietung gan̈zlich offener agiert und

auch andere Stad̈te wie z.B. Linz dieses Prinzip der transparenten Tarifgestaltung auch fur̈

ihre Volkshaüser anwendet.

ANTRAG:  

Der Kontrollaüsschüss mog̈e beraten ünd beschlie en:ß     

Der  Stadtrechnungshof  wird  beauftragt,  zu  pruf̈en,  ob  es  eine  ub̈liche  stad̈tische

Vorgehensweise in Ö̈sterreich ist, die Preisgestaltung in Volkshaüsern, Mehrzweckhaüsern,

Kulturzentren, etc;  nur auf Anfrage festzulegen und die Vorteile  bzw. Nachteile,  die sich

daraus fur̈ die Villacher Bevol̈kerung ergeben, darzulegen.


